
Folgen elnes Lehrverfahrens

Der Entzug der kırchlichen Lehrerlaubnis VO  3 Professor Hans Kung hat Pro-
bleme aufgeworfen, die weıt über den konkreten Fall hinausgehen: Verkündıi-
Zung un Verständnıis des Glaubens 1n unseTer Zeıt, Sınn un Ausübung des
Lehramts, Sti] un Formen innerkirchlicher Auseinandersetzungen, der OTrt-
Sans der Okumene, die staatskirchenrechtliche Stellung der theologischen Fakul-
taten Solche Fragen werden och Jange ın der Diskussion bleiben, un CS wırd
erhebliche Mühe kosten, ylaubwürdige un überzeugende Antworten Ainden

Als die römische Glaubenskongregatıon 18 Dezember 1979 ıhr Dekret
veröftentlıichte, 1ahnte S1e kaum, welche Lawıne S1e auslöste. S1e hatte Ja auch
ganz andere Absichten. S1ie wollte ohl nıcht den Weihnachtsfrieden storen,
sondern das ‚Recht der Gläubigen aut eıne volle un eindeutige Darstellung
unveräußerlicher Glaubenswahrheiten“ „Verkürzungen“ schützen, „dro-
hende Irrtumer wachsam 1bwehren“ un „ Verwırrungen“ 1n zentralen Fragen
des Glaubens klären, un das 1n einem Verfahren, das den „ Versuch einer
Konfliktbewältigung“ darstellen sollte.

Wurden diese Zıele, WwW1€e s1e die Erklärungen der Glaubenskongregation un
des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz formulieren, durch die his-
herigen Ma{fifßnahmen erreicht? Die Methoden der Konfliktbewältigung in
der Tat NCU, W C111 INAan s$1e MmMI1t der Praxıs VOTr dem Konzıil vergleicht. Das Ver-
tahren spielte sıch nıcht mehr völlıg 1m Geheimen ab, un dem Beklagten
wurde WE auch 1U 1n der ersten Prozefßsphase Gelegenheit ZUr Stellung-
nahme vegeben. Blickt INa  =) jedoch aut den ın den modernen Rechtsstaaten CT -

reichten Standard der Rechts- und Entscheidungsfindung, 28080l fehlen
sentliıche FElemente W 1e Recht auf Akteneıinsıcht, Oftentlichkeit des Verftfahrens,
freie W..hl des Verteidigers, grundsätzlıch oleiche Rechtsstellung der Parteıen.
Nıchts sprucht dagegen, da{ß$ sıch die Kırche diese Grundsätze eıgen macht,
zumal sS1e den einz1gen Zweck haben, eiıne möglıchst objektive Rechtsfindung
ermöglıichen, Willkür auszuschließen un die Rechte des einzelnen Zu schützen.
YST MIt eiıner Verwirklichung dieser Grundsätze würde der weıitverbreıiteten
Meınung der Boden ENTIZOYECN, die Kirche se1 eıne totalıtire Instıtution, die keine
Freiheit und keine Abweichungen VOIN der ofAziellen Linıe duldet.

Blickt INa  z} auf das biısherige Ergebnis, scheint die „Bewältigung“ des Kon-
flıkts eher mifslungen se1In. Nıcht dıie Eıinheıt, die Polarısierung 1ST gewachsen.
Dıie eınen fühlen sıch bestätigt, andere VOT den Kopf gestoßßsen. Die eınen be-
orüßen die römiıschen Ma{fßnahmen als eine Jängst tallıge Entscheidung, andere
betrachten s1e als eiınen Akt des Unrechts un der Willkür. Der Versuch der
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Deutschen Bischotskonferenz, durch umfangreiche Dokumentatiohen iıhre Sıcht
der Dınge ZUE: Geltung bringen, konnte daran nıchts andern nıcht NUrT, weıl
sıch die meıisten auf Grund der GrSteN Meldungen 1n den aktuellen Medien ıhr Ur-
teıl bilden, sondern VOTr allem, weıl be1 zahlreichen Menschen 7zuviel persönliche
Betroftenheit 1m Spiel 1St, weıl das Vertahren zroße Angriftsflächen bietet
un weıl die Menschen heute auf jede Einschränkung der Freiheit durch Inst1i-
tutionen un Behörden zußerst sensıibel reagıeren un zunächst ımmer Parte1
für den Betroftenen ergreifen, auch dann, WENN dieser durch se1ın provozıeren-
des Verhalten wesentlich solchen Entwicklungen beigetragen hat Auft dieser
Ebene 1St der Konflikt och lange nıcht bewältigt.

Und die Sache, die N oing? Die zentralen Glaubenssätze ber dıe Unfehl-
barkeıt der Kırche un die Gottheit Jesu wurden mıiıt Nachdruck herausgestellt
un die Küngsche Interpretation abgegrenzt. ber konnte eiıne ‚volle
un eindeutige“ Darlegung der Glaubenslehre gelingen? Die Glaubenskongre-
zyatıon selbst hat 1n der Erklärung „Mysteriıum ecclesiae“ VO 1973 betont, da{ß
auch die Glaubensaussagen VO  3 der Sprache un der geistigen Gesamtsıtuation
eıner Epoche abhängen, also geschichtlich bedingt sınd; dafß nıcht jede Formel
in oleicher Weiıse gee1gnet ISt, die Wahrheit wıiederzugeben, un da{fß das 1n den
alten Formeln Gemeinte 1n Formeln besser un vollständiger ausgedrückt
werden kann, wotfür N 1n der Dogmengeschichte zahlreiche Beispiele o1bt uch
die Glaubenssätze sınd „verkürzt“, weil S1e w1e jeder Begrift der menschlichen
Sprache LLUTL unvollkommen, UTr bestimmten Aspekten das (GSemeınnte AUS-

können un daher ımmer der Erganzung bedürfen, w1e ZU Beispiel auch
un gerade dıie Unfehlbarkeitsdefinition des Ersten Vatikanıischen Konzıls.
Ebensowen1g ist: eiıne Glaubensformel „eindeutig“, weıl S1e auf Interpretation
angewıesen IS Wenn die Glaubenssätze VO wahren Gottsein Jesu Christi oder
VO der Unfehlbarkeit der Kırche „eindeutig“ waren, Ww1e hätten s1e ann oft
mißverstanden werden können?

Dıie „Verwirrung“, die 1n der Tat beobachten ISt, rührt nıcht VO Theolo-
CI oder sonstıgen Unruhestiftern her Sıe 1St vielmehr eın Zeichen dafür, da{fß
der Christ 1n seiınem Glaubensverständnıiıs un 1n seıner Glaubensverwirklichung
heute VO  3 radikalen Fragen herausgefordert iSst. Was 1St der tiefere Sınn des
Dogmas VO  3 der Untehlbarkeit der Kırche? Was bedeutet die Gottessohnschaft
Jesu für den einzelnen, welche Folgen hat 1es für sein Leben? Auf diese Fragen
oibt das römıische Dokument keine Antwort. Es wıiederholt die alten Formeln,
1aber MIt den Fragen Aflst 65 die Menschen alleıin.
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